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die Jahre von der Gründung des Moritzklosters bis 1124 das vorliegende Bum, 
das als erster Teil einer Marburger Habilitationssmrifl: entstanden ist. Der vom 
Vf. angekündigte zweite Teil wird bis 1192 führen und Untersumungen zur 
Gesmimte der Klöster und Stifl:e sowie der Pfarrorganisation bringen. Claude 
hat sim entsmlossen, die Gesmimte des Erzstifl:s als die Gesmimte der Erzbismöfe 
zu smreiben, da sie (nur sie?) in den Quellen als handelnde Personen genannt 
seien und sie die Gesmimte der Erzdiözese wesentlim bestimmt hätten (S. XIV.). 
Von den ersten vier Kapiteln abgesehen, welme unter Diskussion des heutigen 
Forsmungsstandes (Beumann, Büttner, Smlesinger) die Gründung von Kloster 
und Stifl: untersumen, gewinnt unter der erwähnten Prämisse die Darstellung 
keine eigentlim selbständigen Smwerpunkte. Denn den zwölf von 968 bis 1124 
amtierenden Erzbismöfen ist je ein Kapitel gewidmet, dem jeweils dasselbe Dar­
stellungssmema zugrunde gelegt ist: Herkunfl:, Wahl und Einsetzung des Erz­
bismofs; seine Beziehungen zu Papst und König; das Verhältnis zu den Suffragan­
bismöfen; die Tätigkeit in der Erzdiözese; zusammenfassende Würdigung. Die­
ses Smema bietet in der Darstellung weder allen Ereignissen Raum, nom ist es 
besonders geeignet, durmlaufende Entwicklungen simtbar werden zu lassen. Zum 
Beispiel erfahren wir nimts über die Stadtentwicklung Magdeburgs, nimts vom 
Smicksal des Magdeburger Außenbesitzes, der offenbar während des Investitur­
streits weitgehend verloren ging. Wir hören nimts von Veränderungen innerhalb 
des Kreises, der an Magdeburg smenkte, und nimts davon, ob etwa außer-magde­
burgisme Nekrologeintragungen einen Wandel des Ausstrahlungsbereimes des 
Erzstifl:s dokumentieren. Da die Darstellung an der Ergebnisgesmimte orientiert 
ist, sind Kapitel zu bedeutenden Pontifikaten remt umfangreim, dagegen solme 
zu nur kurz amtierenden Erzbismöfen remt knapp ausgefallen. Es liegt an der 
vom Vf. gewählten Konzeption, wenn das in manmen Passagen remt spannende 
Buch (z. B. über Giselher und Tagino) mit den dürren Zeilen zum Pontifikat 
Ruotgers (gest. 1124) endet. Dem angekündigten zweiten Teil ist das dem ersten 
Band fehlende Samregister zu wünsmen. Es würde die zahlreimen Samprobleme, 
mit denen sim die Veröffentlimung mit bemerkenswerter Detailkenntnis ausein-
andersetzt, leimter zugänglim mamen. Wolfgang Petke 

Matthias W e r n e r, Die Gründungstradition des Erfurter Petersklosters. 
(Vorträge und Forsmungen, Sonderband 12, hg. vom Konstanzer Arbeitskreis 
für mittelaltertime Gesmimte) Sigmaringen 1973, Jan Thorbecke Verlag, 121 S., 
DM 26,-, setzt sim kritism auseinander mit der in der neueren Forsmung 
vor allem von H. Büttner vertretenen Auffassung, der Gründungstradition des 
Erfurter Petersklosters, derzufolge dieses im Jahre 706 von einem Frankenkönig 
Dagobert unter Beteiligung des Klosters Weißenburg gegründet worden ist, 
komme große Bedeutung zu für die Erkenntnis der vorbonifatianismen Chri­
stianisierung Thüringens. Er smließt sim der in der älteren Forsmung über­
wiegend vertretenen Meinung an, daß die Gründungstradition keinen historism 
zuverlässigen Kern in sim birgt. Die fraglimen Textstellen - die beiden be­
kannten Stellen in den aus dem Peterskloster stammenden Handsmriften der 
Annalen Lamperts von Hersfeld und der Frutolf-Ekkehard-Chronik sowie die 
gefälsmte Dagobert-Urkunde - werden aufs neue einer sorgfältigen formalen 
und inhaltlimen Kritik unterzogen und als unglaubwürdig erwiesen. Als Motive 
für die Erfindung der wahrsmeinlich zwismen 1110 und 1131 entstandenen und 
danam erweiterten und veränderten Gründungstradition wird der Wunsm des 
Klosters herausgearbeitet, sein Ansehen zu steigern und in der gefälsmten Dago­
bert-Urkunde Ansprüme auf Remte und Besitzungen vor allem des Mainzer 
Erzbismofs in Erfurt und dessen engerer und weiterer Umgebung anzumelden. 
Die quellenkritismen Untersumungsergebnisse veranlassen W. zu der Frage nam 
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